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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

16.12.2010 

Geschäftszahl 

2009/16/0018 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 2008/16/0090 E 21. Oktober 2010 RS 1 

Stammrechtssatz 

Nach ständiger hg. Judikatur ist die Frage der Freiwilligkeit einer Leistung allein danach zu beurteilen, ob die 
Leistung auf gesetzlichem oder gesellschaftsvertraglichem Zwang beruht oder auf einem anderen Rechtsgrund 
(siehe dazu das hg. Erkenntnis vom 14. Dezember 1994, Zlen. 94/16/0121, 0122 und die dort zitierte 
Vorjudikatur). 

Beachte 

Miterledigung (miterledigt  bzw  zur gemeinsamen Entscheidung 

verbunden): 

2009/16/0019 


